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VG Köln: Bundesministerium der Verteidigung muss Fragen der Presse zum 
Hubschrauber-Foto des Sohnes von Ministerin beantworten

Der Hubschrauber-Flug von 
Christine Lambrecht, Bun-
desministerin der Verteidi-
gung, und ihrem 21-jährigen 
Sohn Alexander Lamb-
recht am 13. April 2022 von 
Berlin nach Ladelund (liegt 
nordöstlich von Niebüll) hat 
nicht nur für hohe Aufmerk-
samkeit gesorgt, sondern 
erfährt nun auch noch ein 
gerichtliches Nachspiel. 

Das Verwaltungsgericht 
Köln hat nach einem Eil-
antrag eines Journalisten 
entschieden, dass das Bun-
desministerium der Ver-
teidigung mit Hauptsitz in 
Bonn der Presse Auskunft 
über Details zur Entstehung 
und Veröffentlichung eines 
Fotos erteilen muss, das der 
Sohn von Christine Lamb-

recht in einem Hubschrau-
ber der Bundeswehr zeigt 
(Beschluss vom 22. August 
2022 - Az.: 6 L 978/22).

Das Foto entstand augen-
scheinlich in jenem Hub-
schrauber, der die Mi-
nisterin und ihren Sohn 
Alexander Lambrecht am 
13. April 2022 von Berlin 
nach Ladelund beförderte. 
Die Ministerin besuchte das 
Batallion Elektronische 
Kampfführung 911 in Sta-
dum. Nach dem Truppen-
besuch reiste sie mit ihrem 
Sohn in einem Auto nach 
Sylt, um dort den Oster-
urlaub zu verbringen. Der 
Sohn der Ministerin veröf-
fentlichte das Foto auf sei-
nem damals öffentlich ein-
sehbaren Instagram-Profil.

Der Journalist wollte vom 
Bundesministerium der 
Verteidigung wissen, wel-
cher zeitliche Abstand 
zwischen der Buchung des 
Hotels auf Sylt und der Ter-
minierung des Truppenbe-
suchs lag. Ferner wollte er 
wissen, welche Kenntnisse 
die Ministerin über die Ent-
stehung des Fotos und seine 
Veröffentlichung hatte, ins-
besondere, ob die Ministe-
rin das Foto selbst angefer-
tigt habe. Das Ministerium 
lehnte eine Beantwortung 
im Wesentlichen mit der 
Begründung ab, eine Aus-
kunft sei ausgeschlossen, 
weil diese allein die Mi-
nisterin als Privatperson 
betreffe. Daraufhin hat der 
Journalist einen Eilantrag 
beim Verwaltungsgericht 
Köln gestellt.

Info-Interesse der Presse 
hat Vorrang vor dem Per-
sönlichkeitsrecht

Dieser Antrag hatte ganz 
überwiegend Erfolg. Zur 
Begründung hat das Gericht 
ausgeführt: Ein Auskunfts-
anspruch über den Zeit-
punkt der Hotelbuchung ist 
ausgeschlossen, weil es sich 
um eine Privatangelegen-
heit der Ministerin handelt. 
Anders liegt der Fall jedoch 
bei den Fragen zu Entste-
hung und Veröffentlichung 
des Fotos. Aus dessen Ge-
samtkontext ergibt sich ein 
hinreichender dienstlicher 

Bezug zur Bundeswehr: Die 
Anreise der Ministerin zu 
einem Truppenbesuch un-
ter Inanspruchnahme eines 
Bundeswehr-Hubschrau-
bers bildete den dienst-
lichen Rahmen, innerhalb 
dessen das Foto entstanden 
ist. Erst durch die Inan-
spruchnahme von Ressour-
cen der Bundeswehr und 
von Befugnissen, die der 
Ministerin als Behördenlei-
terin zustehen, konnte das 
Bild entstehen. Insoweit hat 
zudem das Informationsin-
teresse der Presse Vorrang 
gegenüber dem Schutz der 
Privatsphäre. 

Die streitigen Fragen zielen 
nicht auf eine Informations-
gewinnung zu besonders 
sensiblen Bereichen der 
Privatsphäre. Zudem muss 
sich die Ministerin entge-
genhalten lassen, dass sie 
selbst durch die Mitnahme 
ihres Sohnes in einem Bun-
deswehr-Hubschrauber ihre 
privaten Belange mit der 
Wahrnehmung ihrer Amts-
geschäfte verwoben hat. 

Der Beschluss des Ver-
waltungsgerichts Köln ist 
noch nicht rechtskräftig 
– die Beteiligten können 
Beschwerde einlegen, über 
die dann das Oberverwal-
tungsgericht des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit 
Sitz in Münster entscheiden 
würde. (ps)

Der Flug mit dem Bundeswehr-Hubschrauber aus dem April 
2022 hält Christine Lambrecht, Bundesministerin der Vertei-
digung, weiter in Atem – Foto: Bundeswehr / Julia Kelm
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Die 3 neuen Titel

D
DAS WUNDER VON KAPSTADT

S
Schmeckt. Immer. Kochen und Backen mit Zora und Theresa

W
Wo kommen wir her, wo stehen wir heute und wohin gehen 

wir?

www.markenartikel-magazin.de
Täglich neue Meldungen rund um die Marke
sowie Personalien und Veranstaltungen 
aus der Markenwelt.

Der markenartikel-Newsletter erscheint 2x wöchentlich 
mit frischen Marken-News.

Vernetzen Sie sich mit uns via unserer LinkedIn-Präsenz
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

DAS WUNDER VON KAPSTADT

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Producers at Work Film GmbH 
Pohlstraße 67, 10785 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für das Sachbuch:

Wo kommen wir her, wo stehen wir heute 
und wohin gehen wir?

Vor dem Urknall bis zum Heute und Morgen – Eine Chrono-
logie.

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Dr. Dieter Schödel 
Kapellenstraße 66, 65193 Wiesbaden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Schmeckt. Immer. Kochen und Backen mit 
Zora und Theresa

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-Er-
zeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM; DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing
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